
d) Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand des § 216 I StGB ist also erfüllt.

2. Subjektiver Tatbestand
T handelte auch mit Kenntnis der Tatumstände und dem
Willen zur Tatbestandsverwirklichung und somit vorsätzlich.

II. Rechtswidrigkeit
T könnte möglicherweise aufgrund einer rechtfertigenden
Einwilligung gerechtfertigt sein.

Diese setzt zunächst die Disponibilität des angegriffenen
Rechtsguts voraus. Das hier betroffene Rechtsgut Leben ist
grundsätzlich unverfügbar. Die neuere Rechtsprechung zur
Sterbehilfe lässt hiervon jedoch eine Ausnahme unter den sehr
eingeschränkten Voraussetzungen eines „Behandlungs-
abbruchs“ zu. Ein Behandlungsabbruch erfordert ein Tun
oder Unterlassen, das sich objektiv und subjektiv auf die
Nichtvornahme, Beendigung oder Begrenzung medizinischer
Maßnahmen richtet, die zur Erhaltung oder Verlängerung des
Lebens eines lebensbedrohlich erkrankten Menschen geeignet
sind.48 Vorliegend war der O jedoch jedenfalls nach der ge-
glückten Operation nicht mehr lebensbedrohlich erkrankt.
Die Voraussetzungen für einen „Behandlungsabbruch“ waren
hier also nicht gegeben. Schon deshalb konnte O also nicht
wirksam über sein Leben disponieren.

Zusätzlich scheitert die Rechtfertigung an der Einwil-
ligungsfähigkeit des O, die mit dem oben geprüften und ver-
neinten Merkmal der „Ernstlichkeit“ des Todesverlangens in-
haltsidentisch ist.

Eine Rechtfertigung aufgrund einer Einwilligung des O in
die Tötung kommt daher nicht in Betracht.

III. Schuld
T handelte auch schuldhaft.

IV. Ergebnis
T hat sich wegen Tötung auf Verlangen gem. § 216 I StGB
strafbar gemacht.

C. §§ 211, 212 STGB
Eine Strafbarkeit wegen Mordes oder Totschlags kommt nach
diesem Befund nicht mehr in Betracht, da § 216 I StGB gegen-
über den §§ 211, 212 StGB nach allgemeiner Ansicht eine
Sperrwirkung entfaltet. Dies gilt unabhängig von der Frage,
ob man § 216 StGB als Privilegierung oder – wie die Recht-
sprechung – als delictum sui generis einordnet.49

D. §§ 224 I, 224 I NR. 1, 5 STGB
Ebenso entspricht es allgemeiner Auffassung, dass die Kör-
perverletzungstatbestände neben einer vollendeten Tötung auf
Verlangen keine Anwendung finden,50 sodass sich T auch
nicht der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht hat.

E. GESAMTERGEBNIS
T ist der Tötung auf Verlangen gem. § 216 I StGB schuldig.

48 BGH Urt. v. 25.6.2010 – 2 StR 454/09.
49 Rengier (Fn. 10) § 6 Rn. 3; Wessels/Hettinger (Fn. 20) Rn. 158; BGHSt 2, 258; RGSt

53, 293.
50 NK-StGB/Neumann (Fn. 10) StGB§ 216Rn. 24;Fischer (Fn. 10) StGB§ 216Rn. 16.
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& SACHVERHALT
Angesichts der dramatischen Zustände in der Legehennenhaltung plant die Bundesregierung
ein Gesetz zur Förderung einer artgerechten Haltung. Betriebe, in denen Legehennen nicht
angemessen gehalten werden, sollen mit einem Bußgeld belegt werden. Die von der neuen
Regelung ausgehende abschreckende Wirkung soll sicherstellen, dass die Legehennen den
Anforderungen des Tierschutzes entsprechend untergebracht werden. Der zuständige Bundes-
landwirtschaftsminister arbeitet hierzu am 1.10.2013 einen Gesetzesentwurf für ein Legehen-
nengesetz (LegHG) aus.

§ 1 des Gesetzes hat folgende Fassung:

(1) 1Legehennen sind angemessen zu halten. 2Mit Geldbuße kann belegt werden, wer der
Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachkommt.

(2) Die Höhe des Bußgeldes wird durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zu-
stimmung der Landesregierung festgesetzt.

(3) Absatz 1 Satz 2 gilt für Zuwiderhandlungen ab dem 1.1.2013.

* Der Autor Kment ist Direktor des Instituts für Umweltrecht an der Universität Augsburg und Inhaber des Lehrstuhls für Öffent-
liches Recht und Europarecht, Umweltrecht und Planungsrecht. Die Autorinnen Bader undDöring sind studentische Hilfskräfte an
diesem Lehrstuhl. Der Fall wurde imWS 2013/14 als Abschlussklausur in der Vorlesung Staatsorganisationsrecht gestellt.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · BASICS HAUSARBEIT STRAFRECHT · „LEBER ODER LEBEN“

916 12/2015

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N



Um das Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen, bringen die Regierungsfraktionen, und
nicht die Bundesregierung selbst, den Vorschlag in den Bundestag ein. Der Entwurf wird in
der dritten Lesung im Bundestag angenommen. Von den 175 anwesenden Parlamentariern
stimmen 123 für das Gesetz, 52 stimmen dagegen.

Im Bundesrat ist man jedoch nicht in allen Punkten mit dem Gesetzesentwurf zufrieden. Der
Bundesrat wendet sich deshalb am selben Tag an den Vermittlungsausschuss. Der Ausschuss legt
allerdings keinen Änderungsvorschlag vor. Drei Wochen nach Mitteilung des Abschlusses des
Vermittlungsverfahrens legt der Bundesrat deshalb Einspruch gegen das LegHG ein.

Der Bundespräsident fertigt das Gesetz nach Gegenzeichnung schließlich ordnungsgemäß
am 1.2.2014 aus. Daraufhin wird es im Bundesgesetzblatt verkündet und soll zum 1.6.2014 in
Kraft treten.

Die aus 162 Abgeordneten bestehende X-Fraktion steht dem Gesetzesentwurf ebenfalls
skeptisch gegenüber und erwägt deshalb das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Sie bezwei-
felt, dass das Gesetz mit der Verfassung in Einklang steht. Es leide bereits an wesentlichen
formellen Fehlern. Sie ist der Ansicht, dass ein von der Regierung ausgefertigter Gesetzes-
entwurf nicht über die Regierungsfraktionen eingebracht werden dürfe, da dadurch die Betei-
ligung des Bundesrates unzulässig umgangen werde. Zudem sei der Bundestag überhaupt nicht
beschlussfähig gewesen. Des Weiteren wird gerügt, dass der Bundestag dem Einspruch des
Bundesrates keine Beachtung geschenkt habe. Damit sei schon das Gesetzgebungsverfahren
nicht ordnungsgemäß abgelaufen.

Auch inhaltlich lägen beachtliche Mängel vor. Einerseits seien die Voraussetzungen für die
Verhängung eines Bußgeldes nicht eindeutig formuliert. Der durchschnittliche Betrachter
könne aus dem Begriff „angemessen“ nicht auf das geforderte Verhalten schließen. Anderer-
seits sei es nicht zulässig, bereits vergangene Tatbestände miteinzubeziehen. Außerdem sei es
verboten, dass Rechtsverordnungen gemäß Art. 80 I 1 GG von Bundes- und Landesminister
zusammen erlassen werden.

Die Bundesregierung bezieht zu den Anschuldigungen der X-Fraktion wie folgt Stellung:
Die X-Fraktion sei schon nicht berechtigt, die Norm überprüfen zu lassen. Zudem sei der

Einspruch des Bundesrates deshalb nicht berücksichtigt worden, weil dieser zu spät erfolgte.
In Bezug auf den Inhalt stellt die Bundesregierung fest, dass der jeweils zuständigen Behörde
bei der Beurteilung einer „angemessenen Haltung“ ein Spielraum zugestanden werden müsse.
Folglich sei das Gesetz auch materiell nicht zu beanstanden.

Bearbeitervermerk: Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten, ob ein von der X-Fraktion
erhobener Rechtsbehelf vor dem Bundesverfassungsgericht Aussicht auf Erfolg hat. Gehen Sie dabei –
notfalls hilfsgutachterlich – auf alle im Sachverhalt angesprochenen Probleme ein. Eine Verletzung von
Grundrechten ist nicht zu prüfen!
Hinweis: Die Bestimmtheit des Begriffs „Höhe des Bußgeldes“ ist nicht zu problematisieren.

& LÖSUNGSVORSCHLAG
In Betracht kommt eine abstrakte Normenkontrolle gem. Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6,
76 ff. BVerfGG. Ein solches Vorgehen hat Aussicht auf Erfolg, wenn die abstrakte Normen-
kontrolle zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT
Der Antrag ist zulässig, wenn die Sachurteilsvoraussetzungen des Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13
Nr. 6, 76 ff. BVerfGG vorliegen.

I. Zuständigkeit
Das BVerfG ist gem. Art. 93 I Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BVerfGG zuständig.

II. Antragsberechtigung
Die X-Fraktion müsste zunächst antragsberechtigt sein. Gem. Art. 93 I Nr. 2 GG, § 76 I
BVerfGG sind nur die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder
des Bundestages berechtigt, einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle zu stellen. Dieser
Katalog ist abschließend. Eine Fraktion als solche ist somit grundsätzlich nicht antragsberech-
tigt (BVerfGE 21, 52 [53]; Dreier/Wieland, GG, 2. Aufl. 2008, GG Art. 93 Rn. 57; Jarass/
Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, GG Art. 93 Rn. 19).

Die X-Fraktion könnte aber ein Viertel der Mitglieder des Bundestages ausmachen. Derzeit
besteht der Bundestag aus 630 Abgeordneten (http://www.bundestag.de/bundestag/abgeord-
nete18/mdb_zahlen/frauen_maenner/260128; Stand: 19.10.2015). Die X-Fraktion zählt 162
Mitglieder und stellt damit über ein Viertel der Mitglieder des Bundestages dar. Somit sind die
162 Mitglieder der X-Fraktion jedenfalls in ihrer Rolle als Mitglieder des Bundestages gem.
Art. 93 I Nr. 2 GG, § 76 I BVerfGG antragsberechtigt.

Antragsberechtigung einer
Fraktion
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